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Anmeldung und  
Seminarteilnahme 
in fünf Schritten

1. Seminarauswahl
Wenn ihr euch für eine unserer Ver-
anstaltungen entschieden habt, 
fasst bitte einen entsprechenden 
Beschluss im Gremium. Freistel-
lungshinweise findet ihr auf den 
 Seiten 175 bis 177, einen Musterbrief 
zur Beschlussfassung auf Seite 178. 
Gerne stehen wir euch telefonisch 
unter der Nummer 02324 508333 
zur Verfügung.

2. Anmeldung
Ihr meldet euch auf einem dieser 
Wege verbindlich an und erhaltet 
eine Buchungsbestätigung von uns:
 .  Formular siehe Seite 180
 .  www. betriebsratsqualifizierung.de
 .  anmeldung@dgbbildungswerk.de

3. Buchung
Mit der Buchungsbestätigung erhal-
tet ihr das Formular für die Kosten-
übernahme durch den Arbeitgeber, 
das ihr uns bitte schnellstmöglich 
ausgefüllt zurücksendet. Spätestens 
sechs Wochen vor Seminarbeginn 
erhaltet ihr alle weiteren erforder
lichen Unterlagen.

4. Teilnahme
Solltet ihr besondere Wünsche, z. B. 
hinsichtlich der Verpflegung haben, 
setzt euch bitte im Vorfeld mit den 
zuständigen Kolleg*innen in Verbin-
dung. Wir wünschen euch eine an
genehme Anreise und freuen uns  
auf euch.

5. Rechnung
Die Kosten für die Veranstaltung, 
Unterkunft und Verpflegung werden 
eurem Arbeitgeber nach Seminar-
teilnahme in Rechnung gestellt. 
Eure Fahrtkosten und Spesen 
 rechnet ihr selbst mit eurem 
 Arbeitgeber ab.

Grundsätzliches
Betriebs und Personalratsmitglieder 
haben grundsätzlich unterschiedli-
che Ansprüche auf bezahlte Freistel-
lung zur Teilnahme an Schulungs 
und Bildungsveranstaltungen:  
1.   die Freistellung nach § 37 Abs. 6 

BetrVG/§ 54 Abs. 1 BPersVG, soweit 
die Schulungs und Bildungsveran-
staltungen Kenntnisse vermitteln, 
die für die Arbeit des Betriebs/
Personalrats erforderlich sind. 

2.  die Freistellung nach § 37 Abs. 7 
BetrVG/ § 54 Abs. 2 BPersVG, so-
weit die Schulungs und Bildungs-
veranstaltungen als geeignet an-
erkannt sind. 

Der Unterschied: Im zweiten Fall 
übernimmt der Arbeitgeber nur die 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts, 
nicht aber wie im ersten Fall auch die 
Kosten der Schulung (Unterbringung, 
Verpflegung, Seminargebühren). Der 
Anspruch nach § 37 Abs. 7 BetrVG 
bzw. § 54 Abs. 2 BPersVG ist auf drei 
Wochen pro Amtsperiode beschränkt 
 (vier Wochen für erstmalige Betriebs 
bzw. Personalratsmitglieder, die 
auch noch nicht Jugendvertreter*in-
nen waren), während der Anspruch 
nach § 37 Abs. 6 BetrVG bzw. § 54 
Abs. 1 BPersVG zeitlich grundsätzlich 
unbegrenzt ist. 

Rechtliche Tipps zur Freistellung 
bzw. zum Schulungsanspruch
Jeder Betriebs bzw. Personalrat prüft, ob ein 
Freistellungsanspruch nach § 37 Abs. 6 BetrVG 
oder § 54 Abs. 1 BPersVG besteht. Bei Fragen 
unterstützen wir euch gerne.

Freistellung nach 
§ 37 Abs. 6 BetrVG
Der Anspruch auf bezahlte Freistel-
lung in Verbindung mit § 40 Abs. 1 
auf Kostenübernahme durch den Ar-
beitgeber gilt für die Teilnahme an 
Schulungs und Bildungsveranstal-
tungen, soweit diese Kenntnisse 
vermitteln, die für die Arbeit des Be-
triebsrats erforderlich sind. Der Be-
triebsrat hat bei der Festlegung der 
zeitlichen Lage der Teilnahme an 
Schulungs und Bildungsveranstal-
tungen die betrieblichen Notwen-
digkeiten zu berücksichtigen. Er hat 
dem Arbeitgeber die Teilnahme und 
die zeitliche Lage der Schulungs 
und Bildungsveranstaltungen recht-
zeitig bekannt zu geben. Hält der Ar-
beitgeber die betrieblichen 
No t wendigkeiten für nicht ausrei-
chend berücksichtigt oder bezwei-
felt er die Erforderlichkeit, so kann 
er die Einigungsstelle anrufen bzw. 
ein arbeitsgerichtliches Beschluss-
verfahren einleiten. Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Eini
gung zwischen Arbeitgeber und 
 Betriebsrat.

Erläuterung: Entscheidend für diesen 
Freistellungsanspruch ist die Erfor-
derlichkeit der vermittelten Kennt-
nisse. Für Betriebsratsmitglieder 

liegt die Erforderlichkeit dann vor, 
wenn die Kenntnisse unter Berück-
sichtigung der konkreten Verhältnis-
se im Betrieb und im Betriebsrat not
wendig sind, damit der Be triebsrat 
seine gegenwärtigen oder in naher 
Zukunft anstehenden Auf gaben sach 
und fachgerecht erfüllen kann. Die 
Kenntnisvermittlung muss sich also 
auf Themen beziehen, die zu den 
Aufgaben des Betriebsrats gehören. 
Die Entscheidung trifft der Betriebs-
rat und nicht der Arbeitgeber. Er 
 allein hat zu prüfen und zu entschei-
den, ob die in einer Bildungsver
anstaltung angebotenen Kenntnisse 
für die Arbeit des Betriebsrats 
 erforderlich sind und wen er ent
senden will. 

Hat der Betriebsrat nach gewissen-
hafter Prüfung einen Entsendungs-
beschluss nach § 37 Abs. 6 BetrVG 
gefasst, bedarf es keiner Erlaubnis 
oder Zustimmung des Arbeitgebers 
mehr. Das betreffende Betriebsrats-
mitglied ist dann nicht nur berech-
tigt, sondern grundsätzlich verpflich-
tet, an der Schulung teilzunehmen. 
Auf Einwände des Arbeitgebers, die 
Teilnahme sei nicht erforderlich, 
braucht sich der Betriebsrat nicht 
einzulassen. Er sollte vielmehr kon
sequent an seinem ursprünglich  
gefassten Beschluss festhalten. 

Ihr schickt uns die 
Kostenübernahme
erklärung eures Ar-
beitgebers für  die 
 Veranstaltung, Über-
nachtung und Verpfle-
gung. Wir über
nehmen die  gesamte 
Abrechnung der 
 Hotel und Seminar-
kosten direkt mit 
 eurem Arbeitgeber.

Wir übernehmen 
die gesamte  
Seminarabwick-
lung für euch!
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Minderung des Arbeitsentgelts oder 
der Dienstbezüge zu befreien, wenn 
und soweit es zur Durchführung ih rer 
Aufgaben erforderlich ist. Satz 1 gilt 
entsprechend für die Teilnahme an 
Schulungs und Bildungsveranstal-
tungen, soweit diese Kenntnisse ver-
mitteln, die für die Arbeit der 
Schwerbehindertenvertretung erfor-
derlich sind. Satz 2 gilt auch für den 
bzw. die mit der höchsten Stimmen-
zahl gewählte*n Stellvertreter*in, 
wenn wegen seiner bzw. ihrer stän-
digen Heranziehung die Teilnahme 
an Schulungs und Bildungsveran-
staltungen erforderlich ist.“ 

Freistellung nach  
§ 54 Abs. 1 BPersVG

„Die Mitglieder des Personalrats sind 
unter Fortzahlung der Bezüge für  
die Teilnahme an Schulungs und Bil-
dungsveranstaltungen vom Dienst 
freizustellen, soweit diese Kenntnis-
se vermitteln, die für die Tätigkeit 
im Personalrat erforderlich sind.“ 
Entsprechende Regelungen sind 
auch in den Personalvertretungs ge
setzen der Länder zu finden. 

Erläuterung: Für Personalratsmit-
glieder gilt im Prinzip dasselbe  
wie für Betriebsratsmitglieder: Eine 
Schulungsmaßnahme ist dann er
forderlich, wenn sie von ihrer The ma
tik her Sachgebiete betrifft, die zur 
Tätigkeit des Personalrats gehören, 
und das entsandte Mit glied des Per
sonal rats der Schulung in diesem 
Themenbereich bedarf, um seine  
Tätigkeit im Personalrat sachgemäß 
ausüben zu können. Die Entschei-
dung, ob und wann welches Mitglied 
zu einer erforderlichen Schulungs-
veranstaltung entsandt wird, obliegt 
dem Personalrat. Der Beschluss ist 
dem bzw. der Dienststellenleiter*in 
rechtzeitig mitzuteilen. Neben dem 
Entsendungsbeschluss bedarf es zu-
sätzlich der Freistellung durch die 
Dienststelle. Widerspricht der bzw. 
die Dienststellenleiter*in, muss der 
Personalrat oder das betreffende 
Mitglied eine verwaltungsgerichtli-
che Entscheidung herbeiführen, 
notfalls per einstweiliger Verfügung. 

Was kann erforderlich sein?
 .  Grundsätzlich erforderlich sind 

grundlegende Kenntnisse im  
Betriebsverfassungs und Perso
nalvertretungsrecht sowie im  
allgemeinen Arbeitsrecht.

 .  Erforderlich sind ausreichende 
Kenntnisse in tariflichen Fragen 
und ein gewisser Standard an  
allgemeinen wirtschaftlichen,  
arbeitssicherheits und gesund-
heitsförderlichen sowie tech
nischen Kenntnissen.

 .  Erforderlich sein können auch 
rechtliche Spezialkenntnisse  
oder besondere Vertiefungen  

von Grundkenntnissen, wenn sie 
zur konkreten Aufgabenerfüllung  
im Betriebs bzw. Personalrat not-
wendig sind. 

 .  Gleiches gilt für anderes (nicht 
rechtliches) Fachwissen, das 
 Betriebs oder Personalratsmit-
glieder benötigen, um ihre kon
kreten Aufgaben im Betrieb oder  
in der Dienststelle erfüllen zu  
können. 

Der Gegenstand der Schulung muss 
für die Betriebs oder Personalrats-
arbeit eine gewisse Aktualität haben, 
d. h., die vermittelten Kenntnisse 
müssen in absehbarer Zeit voraus-
sichtlich benötigt werden. Die Not-
wendigkeit kann auch daraus resul-
tieren, dass der Betriebs oder 
Per so nalrat selbst eine Initiative ge-
genüber dem Arbeitgeber beabsich-
tigt, für die er spezielles Wissen 
braucht. 

Freistellung nach  
§ 37 Abs. 7 BetrVG
Jedes Mitglied des Betriebsrats hat 
während seiner regelmäßigen Amts-
zeit Anspruch auf bezahlte Freistel-
lung für insgesamt drei Wochen zur 
Teilnahme an Schulungs und Bil-
dungsveranstaltungen, die von der 
zuständigen obersten Arbeitsbe
hörde als geeignet anerkannt sind. 
Der Anspruch erhöht sich für Arbeit-
nehmer*innen, die erstmals das Amt 
eines Betriebsratsmitglieds über-
nehmen und nicht zuvor Jugendver-
treter*innen waren, auf vier Wochen. 
Abs. 6 Satz 2 bis 5 findet Anwendung. 

Freistellung nach  
§ 54 Abs. 2 BPersVG
Jedes Mitglied des Personalrats hat 
während seiner regelmäßigen Amts-
zeit Anspruch auf Freistellung vom 
Dienst unter Fortzahlung der Bezüge 
für insgesamt drei Wochen zur Teil-
nahme an Schulungs und Bildungs-
veranstaltungen, die von der Bun-
deszentrale für politische Bildung 
als geeignet anerkannt sind. Der An-
spruch erhöht sich für Arbeitneh-
mer*innen, die erstmals das Amt  
eines Personalrats übernehmen und 

nicht zuvor Jugendvertreter*innen 
waren, auf vier Wochen. 

Erläuterung: Anders als in § 37  Abs. 6 
BetrVG bzw. § 54 Abs. 1 BPersVG 
geht es hier um einen individuellen 
Anspruch des einzelnen Mitglieds 
auf drei bzw. vierwöchige Teilnahme 
an geeigneten Schulungs und Bil-
dungsveranstaltungen während sei-
ner Amtsperiode. Die Kenntnisse, 
die vermittelt werden, brauchen 
also im Einzelfall für den jeweiligen 
Betrieb oder die jeweilige Dienst-
stelle nicht erforderlich zu sein. Über 
die Eignung entscheiden weder der 
Betriebs oder Personalrat noch der 
Arbeitgeber. Dies ist Sache der zu-
ständigen Landesbehörden bzw. der 
Bundeszentrale für politische Bil-
dung. Das Bildungswerk hat für Se-
minare, die nicht ausschließlich 
nach § 37 Abs. 6 BetrVG bzw. § 54 
Abs. 1 BPersVG ausgeschrieben sind 
(unbeschadet der Erforderlichkeit 
nach 37 Abs. 6 BetrVG bzw. § 54 Abs. 
1 BPersVG), die Anerkennung als 

„geeignet“ beantragt. 
Den Freistellungsbescheid  

nach § 37 Abs. 7 BetrVG bzw. § 54 
Abs. 2 BPersVG erhalten die Teil
nehmer*innen mit der Einladung 
von den jeweiligen Bildungszentren. 
Will ein Betriebsratsmitglied an  
einer Bildungsveranstaltung teil-
nehmen, die nicht erforderlich, aber 
geeignet ist, muss auch in diesem 
Fall der Betriebsrat einen Beschluss 
fassen, bei der zeitlichen Lage auf 
die betrieblichen Notwendigkeiten 
Rücksicht nehmen und den Arbeitge-
ber rechtzeitig informieren. Eine Ge-
nehmigung des Arbeitgebers ist 
nicht erforderlich. Personalratsmit-
glieder bedürfen keines Ent
sendungsbeschlusses. Sie müssen 
den Freistellungsanspruch per
sönlich gegenüber der Dienststel-
lenleitung geltend machen. 

Freistellung für Vertrauensleute 
der Schwerbehinderten nach  
§ 179 Abs. 4 SGB IX
Die bezahlte Freistellung erfolgt 
nach § 179 Abs. 4 SGB IX. „Sie sind 
von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne 
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Mit 100 % 
Ökostrom 
anreisen? 
Buche direkt auf 
unserer  Seite!

Mit Sonderkonditionen 
anreisen? Dein Ticket  
findest du bei uns:  
dgbbildungswerk.de/ 
anreise/deutschebahn
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